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Geschäftsordnung des Rektorates der Montanuniversität Leoben 
 


genehmigt durch den Universitätsrat in der Sitzung vom 1. Oktober 2007 und veröf-
fentlicht im Mitteilungsblatt  der Montanuniversität Leoben Stk. Nr. 8 vom 16.10.2007 


 


Präambel 


Das Universitätsgesetz 2002 hat den Universitätsrat, das Rektorat und den Senat als 
Leitungsorgane der Universität berufen.  Die gute Zusammenarbeit dieser Organe im 
Rahmen der ihnen vom Gesetz übertragenen Aufgaben ist Voraussetzung für eine 
erfolgreiche zukunftsorientierte Entwicklung der Montanuniversität. 
 
Mit der Genehmigung dieser vom Rektorat vorgeschlagenen Geschäftsordnung durch 
den Universitätsrat wird die Grundlage für das kooperative Zusammenwirken von 
Universitätsrat und Rektorat im Rahmen der Leitung der Universität geschaffen.  Das 
Zusammenwirken mit dem Senat findet in der Satzung seinen wesentlichen Aus-
druck. 
 


Das enge Zusammenwirken von Universitätsrat, Rektorat und Senat dient den in dem 
Entwicklungsplan unserer Universität festgelegten Zielen: Unter attraktiven Bedin-
gungen hochqualifizierende Studien anzubieten, exzellente Forschung zu betreiben 
und anerkannter Partner der Industrie zu sein. 


 


Allgemeines 


Für die Sicherstellung einer optimalen Erledigung aller Aufgaben wird in der Ge-
schäftsordnung unterschieden nach folgenden Verantwortlichkeiten: 


a) (Festlegung der) Grundsätze 


b) Weisungsbefugnis / Zuständigkeit 


c) Qualitätssicherung 


d) Ausführung bzw. Mitwirkung 


Das Rektorat leitet die Universität und vertritt diese nach außen. Es hat alle Aufga-
ben wahrzunehmen, die durch das UG 2002 nicht einem anderen Organ zugewiesen 
sind (§22(1)). Die Mitglieder des Rektorates sind in dieser Funktion an keine Weisun-
gen oder Aufträge gebunden; die Vizerektorinnen und Vizerektoren sind in dieser 
Funktion auch an keine Weisungen oder Aufträge der Rektorin oder des Rektors ge-
bunden (§22(7)). 


Gemäß UG 2002 gilt für weitreichende Entscheidungen des Rektorates des Vierau-
gen- bzw. das Kollegialitätsprinzip, d.h. dass für einige Aufgabenstellungen mindes-
tens zwei Mitglieder des Rektorates zusammenwirken müssen, für andere das ge-
samte Rektorat kollegial die Verantwortung übernehmen muss. 


Gemäß § 22(6) UG 2002 ist in wirtschaftlichen Angelegenheiten die gemeinsame 
Entscheidung  von zwei Mitgliedern des Rektorates vorgesehen. 
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Alle Weisungsbefugten werden auch ohne explizite Grundsätze von sich aus aktiv.  
Grundsätze werden auf Veranlassung des Weisungsbefugten oder des Rektors verab-
schiedet.  Die Weisungsbefugten üben die Zeichnungsberechtigung allein bzw. ge-
meinsam aus.  Prinzipiell ist eine Zeichnung durch zwei Mitglieder des Rektorates 
erforderlich, wenn 


a) die Gesamtvertragssumme mit Dritten € 100.000.- überschreitet, oder 


b) die Vertragsdauer länger als 3 Jahre ist. 


 


Vertretungsbefugnis 


Soweit nicht in untenstehender Tabelle spezielle Vertretungsbefugnisse festgelegt 
sind gilt: In allen Aufgaben der Forschung und Lehre wird der Rektor durch VR Bie-
dermann vertreten.  In allen Angelegenheiten der Administration wird der Rektor 
durch VR Mühlburger vertreten.  Liegen die Aufgaben in der alleinigen Verantwor-
tung eines Vizerektors, so vertritt den Vizerektor der jeweils andere Vizerektor, im 
Falle seiner Verhinderung  der Rektor.  


In Angelegenheiten des UOG 93 wird der Rektor von VR Biedermann vertreten. 


Alle Bezeichnungen sind geschlechtsneutral zu verstehen. 
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Legende 


R  gesamtes Rektorat 


W  Rektor Wegscheider 


M  Vizerektorin Mühlburger 


B  Vizerektor Biedermann 


/  gemeinsame Erledigung zweier Mitglieder des Rektorates 


o  alternative Erledigung und spezielle Vertretungsbefugnis 


A  alle Bediensteten der Universität 


F  zuständige Fachabteilung/Dienstleistungseinrichtung 


 


Aufgaben 
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Organisation des Rektorates R M W F 
Erstellung eines Entwurfs der Satzung R R W A 
Erstellung eines Entwicklungsplanes R R W A 
Erstellung eines Organisationsplanes, wissenschaftliche Einhei-
ten 


R W/B W A 


Erstellung eines Organisationsplanes, Verwalt. u. Dienstleistung R W/M W A 
Frauenförderungsmaßnahmen und Gender Mainstreaming R M M F 
Pflege der montanistischen Tradition R R W A 
Pflege der Kontakte zu den Absolventinnen und Absolventen R WoM B M 
     
Vertretung nach außen R  M W 
Vertretung in der Rektorenkonferenz (Plenum) R  B W 
Ausbau und Pflege d. internationalen Beziehungen R  M W 
     
Bestellung d. Leiterinnen und Leiter der Org. Einheiten R W B A 
Abschluss von Zielvereinbarungen, Forschung und Lehre R W/B W A 
Abschluss von Zielvereinbarungen, Verwaltung und Dienstleis-
tung 


R W/M B F 


     
Zuordnung der Universitätsangehörigen zu Organisationseinhei-
ten, Forschung und Lehre 


R W/B W A 


Zuordnung der Universitätsangehörigen zu Organisationseinhei-
ten, Verwaltung und Dienstleistung 


R R W F 


     
Evaluierung, Forschung R W B A 







Geschäftsordnung des Rektorates der Montanuniversität Leoben vom 1. Oktober 2007 
Seite 4 von 5 


     
Personal, Professoren W/


B 
W B F 


Personal, wissenschaftliche Mitarbeiter W/
B 


WoB M F 


Personal, Verwaltung und Dienstleistung, allgem. Bedienstete R MoB W F 
Erteilung der Lehrbefugnis R W B A 
     
Aufnahme der Studierenden W/


B 
W M F 


Einhebung der Studienbeiträge W/
B 


B W F 


Auslandsstudien W/
B 


W M F 


Lehre, Verträge R W M A 
Lehre, Koordination W/


B 
W B A 


Lehre, Evaluierung R W B A 
Weiterbildung R WoB M A 
Zulassungsfristen R R W A 
     
Informationssystem, Campus Online R W M A 
Stellungnahme zu den Curricula R W/B W A 
     
Internationaler Studierendenaustausch R W M F 
Ausländische Studierende W/


B 
W M F 


Öffentlichkeitsarbeit R W B F 
Bologna-Prozess R W B F 
     
Infrastruktur, Erhaltung R B M F 
Infrastruktur, Neue Projekte R R W M/B 
Zuteilung von Räumen R W/B M F 
     
Beteiligungen, laufend, z.B. K+, SFB, ... R MoW B F 
Beteiligungen, neu und auslaufend R R W M 
CD-Labors R W B M 
     
Verträge, Verwaltung R M B F 
Verträge, Forschung/IPR/Geheimhaltung R WoM B A 
Ausnahmen von den Allg. Geschäftsbedingungen R M B A 
     
Finanzmanagement R B W F 
Budgeterstellung R R W F 
Budgetverteilung und -kontrolle, laufend W/


B 
B W F 


Gebarungsrichtlinien R R W F 
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Kostenrechnung R B/M W F 
SAP R B/M W F 
Rechnungswesen R B/M M F 
Berichtswesen (intern und extern) R R W A 
Controlling (strategisch und operativ) R R W A 
Erstellung eines Entwurfs der Leistungsvereinbarung R R W A 
     
Vollmachten gem. § 28(1) R W B A 
Drittmittelangelegenheiten nicht-vertraglicher Art R MoB W A 
     
Wissensbilanz R B W A 
     
Dienstleistungseinrichtungen: ZID, Außeninstitut , IBUS R M W F 
Bibliothek R BoW W F 
     
Leitung des Amts der Universität  W B F 
Berufungsverhandlungen R W B F 
     
Begutachtungen und Stellungnahmen zu Gesetzen und Verord-
nungen 


R W M F 


     
Ablauforganisation in den Leistungsprozessen: Lehre, For-
schung, etc. 


R M W A 


     
Sonstige Angelegenheiten R W M A 
 





